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	Für Rückfragen:

Telefon +43 (0)316 / 877-3668
Fax: +43 (0)316 / 877-4364

E-Mail: fa6b@stmk.gv.at
	Eingangsstempel


Sabbatical gemäß § 58d LDG
Sabbatical mit Altersteilzeit gemäß § 58d LDG i.V.m. § 116d Abs. 3 GehG
	Antragsteller/in

	Familienname
	
	     
	Akademischer Grad
	
	     

	Vorname
	
	     
	Geschlecht
	
	 FORMCHECKBOX 

	männlich
	 FORMCHECKBOX 

	weiblich

	Geburtsdatum

(Format: TT.MM.JJJJ)
	
	     
	
	Berufs-Amtstitel
	
	     

	Sozialversicherungs-Nr.

(Format: NNNN.TTMMJJ)
	
	     
	Personalzahl
	
	     


	Privatadresse

	Straße
	
	
	     

	Hausnummer
	
	
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     
	

	Postleitzahl
	
	
	     
	
	Ort
	
	
	     

	Telefon 1
	
	
	     
	Telefon 2
	
	
	     


	Schule

	Schule
	
	
	     
	Bezirk
	
	
	     

	Straße
	
	
	     

	Hausnummer
	
	
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     
	

	Postleitzahl
	
	
	     
	
	Ort
	
	
	     

	Telefon 1
	
	
	     
	Telefon 2
	
	
	     


	Ansuchen

	Ich ersuche gemäß § 58d des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, in der geltenden Fassung (siehe unten), um Sabbatical in einer Rahmenzeit von 
Die Rahmenzeit soll mit dem Schuljahr       /       beginnen.

Das Freijahr soll das Schuljahr       /        sein.

	Gleichzeitig beantrage ich gemäß § 116d Abs. 3 GehG 1956, in der geltenden Fassung, die Einbeziehung, der durch die Herabsetzung entfallenen Bezüge und Sonderzahlungen in die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag 
(„Altersteilzeit“).

	JA 
	[image: image1.wmf]
	NEIN 
	[image: image2.wmf]


	
,am
	
	
	

	Ort/Datum
	
	
	Unterschrift des/r Antragstellers/in


	Stellungnahme der Schule

	     


	
,am
	
	
	

	Ort/Datum
	
	
	Unterschrift des/r Schulleiters/in


	Stellungnahme des Bezirksschulrates

	     


	
,am
	
	
	

	Ort/Datum
	
	
	Für die/den Vorsitzende/n


§ 58d. LDG (1) Dem Landeslehrer, der zumindest fünf Jahre ununterbrochen im Dienst einer inländischen Gebietskörperschaft gestanden ist, kann auf Antrag ein Sabbatical gewährt werden, wenn kein wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht.

  (2) Die Freistellung kann in einer Rahmenzeit von zwei, drei, vier oder fünf Schuljahren in der Dauer eines Schuljahres gewährt werden. Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Landeslehrer den regelmäßigen Dienst zu leisten. Die Freistellung darf im Fall der zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Fall der vier- oder fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit angetreten werden.
§ 116d Abs. 3 GehG: Auf Antrag des Lehrers umfasst die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag auch die durch die Herabsetzung entfallenen Bezüge und Sonderzahlungen. Die Maßnahme kann nur für ein ganzes Schuljahr wirksam werden.
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